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	NR.
	GEFÄHRDUNG/BELASTUNG
	
	GEFÄHRDUNG/BELASTUNG BEWERTEN
	WEITERE SCHRITTE
	MASSNAHME WIRKSAM/ SCHUTZZIEL ERREICHT
	Anmerkung

	
	
	vorhanden
	Risiko: g, m, k
	Mögliche Schutzmaßnahmen/Schutzziele
	Maßnahme getroffen /Schutzziel erreicht
	Maßnahme nicht erforderlich
	Noch erforderliche (Teil-)maßnahmen
	Bearbeiter*in
	Termin
	
	

	1.
	Organisation, Information, Kenntnisse und Anweisungen

	1.1
	Fehlende Informationen zu Arbeits-mitteln, -verfahren, Gefahr- und Biostoffen
	☐	     
	Alle Arbeitsmittel mit erhöhtem Gefährdungspotenzial sind in einem Verzeichnis erfasst. Die Aufnahme neuer Arbeitsmittel in das Verzeichnis ist organisiert.
	☐	☐	     
	     
	     
	
	

	
	
	
	
	Die von Arbeitsmitteln ausgehenden Gefahren, erforderliche Prüfungen und Schutzmaßnahmen sind – insbesondere aus Bedienungsanleitungen, Technischen Regeln, DGUV-Literatur - bekannt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Alle Arbeitsverfahren und Tätigkeiten mit ihrem Einsatz von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen sind für eine Beurteilung hinreichend bekannt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Alle Gefahrstoffe sind in einem Gefahrstoffverzeichnis erfasst. Die Aufnahme neuer Stoffe in das Verzeichnis ist organisiert.
	☐	☐	     
	     
	     
	
	

	
	
	
	
	Von allen Gefahrstoffen sind die gefährlichen Eigenschaften und Sicherheitshinweise/-maßnahmen - insbesondere aus Sicherheitsdatenblättern, Technischen Regeln, DGUV-Literatur - bekannt. 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Mögliche physikalische und chemische Wechselwirkungen vorhandener Gefahrstoffe sind bekannt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die gefährlichen Eigenschaften vorhandener Biostoffe und mögliche Übertragungswege sind bekannt
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Fehlende Informationen zu möglichen Gefahrstoff-expositionen und -wirkungen
	☐	     
	Möglichkeiten inhalativer Aufnahme sind ermittelt. Mögliche Raumluftkonzentrationen sind abgeschätzt, berechnet oder werden gemessen und mit den AGW (Arbeitsplatzgrenzwerten) der TRGS 900 abgeglichen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Möglichkeiten dermaler Gefährdungen sind ermittelt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Möglichkeiten oraler Aufnahme sind ermittelt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Physikalisch-chemische Gefährdungen sind ermittelt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	1.3
	Unzureichende Qualifikation der Beschäftigten und sonstiger Personen
	☐	     
	Beschäftigte werden nur mit Arbeiten beauftragt, für die sie ausreichend fachkundig sowie physisch und psychisch in der Lage sind.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Einführung neuer Arbeitsmittel, -verfahren, -stoffe und bei geänderten wissenschaftlichen Erkenntnissen werden die Beschäftigen durch Schulung/Information qualifiziert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Maßnahmen zur Verhinderung des Zu-tritts/der Benutzung durch unzureichend qualifizierte Personen sind getroffen/realisiert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Fehlende Betriebsanweisungen (BA)
	☐	     
	Eine Werkstattordnung als allgemeine BA ist vorhanden und wird beachtet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Tätigkeitsbezogene BA für Arbeitsmittel mit erhöhtem Gefahrenpotenzial (z. B. Metallbearbeitungsmaschinen, Maschinen zur Holzbearbeitung, Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen) sind erstellt und werden beachtet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei erhöhtem Gefährdungspotenzial sind stoffbezogene BA für Gefahrstoffe (z.B. akut toxische Stoffe, explosionsfähige Stoffe) sowie tätigkeitsbezogene BA (z. B. für Gefahrstofflagerung, Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen) erstellt und werden beachtet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Fehlende Sicherheits-unterweisungen
	☐	     
	Allgemeine Sicherheitsunterweisungen werden vor Aufnahme der Tätigkeit und danach mindestens jährlich in für die Beschäftigten verständlicher Form und Sprache auf Grundlage der Betriebsanweisungen, DGUV-Schriften, technischer Regeln usw. durchgeführt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Im Rahmen der Unterweisungen wird auf Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche, schwangere/stillende Frauen hingewiesen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Besucher und Dienstleister - z. B. Techniker, Reinigungsunternehmen - werden unterwiesen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	1.6
	Belastungen/Gefährdungen durch falsche Rangfolge der Schutzmaßnahmen
	☐	     
	Bei der Festlegung von Schutzmaßnahmen wird das STOP-Prinzip beachtet:
Substitution vor technischen vor organisatorischen vor persönlichen Maßnahmen.
	☐	☐	     
	     
	     
	
	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Belastungen/Gefährdungen durch nicht ausgeschöpfte Reduzierungspotenziale
	☐	     
	Nach Möglichkeit werden die Stoffe und Arbeitsmittel mit dem geringsten Gefährdungspotenzial eingesetzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Eingesetzte Stoffmengen, Anzahl der mit gefährlichen Stoffen tätiger Personen, Expositionsdauer und Expositionshöhe sind minimiert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Am Arbeitsplatz sind nur Stoffe in Mengen vorhanden, die für den Fortgang der Arbeit erforderlich sind.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Fehlende persönliche Schutzausrüstungen (PSA), ungeeignete Arbeitskleidung
	☐	     
	Der PSA-Bedarf ist ermittelt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	PSA wird allen Mitgliedern und Angehörigen der Universität (Beschäftigten und Studierenden) zur Verfügung gestellt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	PSA wird instand gehalten und gereinigt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	In Anweisungen für die Beseitigung von Störungen sind die erforderlichen PSA festgelegt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ein Handschuhplan ist erstellt und wird beachtet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Unzureichende Hygienemaßnahmen
	☐	     
	Arbeits- und Privatkleidung werden getrennt voneinander aufbewahrt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ausreichende Waschgelegenheiten sind vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Hautschutzpläne sind erstellt und werden beachtet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ess-, Trink- und Rauchverbote, Verbot der Verwendung von Kosmetika sind getroffen und werden beachtet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Fehlende Prüfungen
	☐	     
	Erforderliche sicherheitstechnische Prüfungen werden von dazu befähigten Personen durchgeführt und dokumentiert
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Arbeitsmittel werden vor jeder Benutzung vom Nutzer auf augenscheinliche Sicherheitsmängel geprüft (Sichtprüfung).
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Vor jeder Benutzung werden Schutzeinrichtungen vom Nutzer funktionsgeprüft.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ungeprüfte oder negativ geprüfte Arbeitsmittel, PSA, Bauteile oder Installationen werden nicht benutzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Gefährliche (Allein-)Arbeit
	☐	     
	Gefährliche Arbeiten sind ermittelt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei gefährlichen Arbeiten ist eine zweite Person vor Ort oder es sind Ersatzmaßnahmen (z. B. Verwendung elektronischer Hilfsmittel) getroffen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Gefährdungen durch fehlende Kennzeichnungen
	☐	     
	Erforderliche Kennzeichnungen, Warnungen (z. B. Gefährdungen durch heiße Oberflächen, rotierende Teile, elektrischen Strom), Gebote (z. B. zu tragende PSA) und Verbote (z. B. Zutrittsbeschränkungen) sind angebracht.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13
	Unzureichende Betriebs-überwachung
	☐	     
	Der Betrieb von Anlagen, der zu gefährlichen Situationen führen kann, die ein Eingreifen erfordern, wird lfd. überwacht oder durch Schutzmaßnahmen gesichert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Erforderliche Sicherungsmaßnahmen vor Betriebsschluss sind festgelegt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14
	Fehlende Unterrichtung von Behörden
	☐	     
	Erforderliche Unterrichtungen von Behörden vor Aufnahme der Tätigkeit, wiederkehrend und bei schweren Störungen sind organisiert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15
	Gefährdungen durch unzureichende Koordination
	☐	     
	Beschäftigte informieren sich gegenseitig über sicherheitsrelevante Punkte und stimmen Arbeiten miteinander ab.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Arbeiten an Sicherheitseinrichtungen werden erst nach Freigabe durch die verantwortliche Person durchgeführt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Arbeiten von Betriebsfremden sind mit den betrieblichen Tätigkeiten koordiniert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	1.16
	Erhalt und Überwachung der Gesundheit
	☐	     
	Erforderliche Arbeitsmedizinische Vorsorge ist gem. ArbMedVV ermittelt und wird veranlasst/angeboten.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Erforderliche Eignungsuntersuchungen werden durchgeführt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.17
	Fehlende Informationen zum grundsätzlichen Verhalten bei Notfällen
	☐	     
	Die Aushänge mit Informationen und Hinweisen zum Verhalten bei Notfällen sind bekannt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Rufnummer von Feuerwehr/Rettungswagen (112) ist an den Telefonen vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Standorte des Erste-Hilfe-Materials, Brandbekämpfungsmaterials und Not-Aus-Einrichtungen sind bekannt und jederzeit zugänglich.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Funktion von Sicherheitseinrichtungen ist  bekannt und jederzeit gewährleistet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Notfallübungen werden regelmäßig durchgeführt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Einweisung und Information von Rettungskräften ist organisiert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Evakuierung von Personen mit Einschränkungen sowie hilflosen Personen ist organisiert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.18
	Nicht nutzbare Flucht- und Rettungswege
	☐	     
	Flucht- und Rettungswege sind immer uneingeschränkt nutzbar.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	An jedem Arbeitsplatz ist ein zweiter Fluchtweg vorhanden und bekannt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Flucht- und Rettungspläne sind vorhanden, zugänglich und bekannt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	1.19
	Erste Hilfe
	☐	     
	Eine ausreichende Anzahl Ersthelfer*innen (10% der Beschäftigten) ist benannt, geschult und bekannt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Erste-Hilfematerial ist immer rasch verfügbar.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.20
	Mängel bei der Vermeidung von Bränden/Explosionen und Minimierung deren Auswirkungen
	☐	     
	Die Brandschutzordnung der Universität ist bekannt und wird beachtet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Brandlasten werden soweit wie möglich vermieden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Arbeitsverfahren mit Brand-/Explosionsgefahren werden immer Schutzmaßnahmen ermittelt und getroffen (z. B. Schweißerlaubnisschein).
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Geeignete Löschmittel (Feuerlöscher) sind vorhanden, leicht zugänglich, die Standorte sind gekennzeichnet und bekannt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ausreichend viele Beschäftigte regelmäßig an Brandbekämpfungsübungen teil.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Flurabschnitts- und Treppenraumtüren werden nicht blockiert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Evakuierungshelfer*Innen sind benannt, unterwiesen und bekannt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Brandschutzhelfer*Innen sind benannt, geschult und bekannt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21
	Gefährdungen bei der Beseitigung von Störungen
	☐	     
	Schutzmaßnahmen zum Verhalten bei Störungen sind ermittelt und bekannt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Störungen werden nur von fachkundigen Personen und ohne Eigengefährdung beseitigt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Störungen zu informierende Personen sind festgelegt und bekannt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Schutz von Jugendlichen

	2.1
	Gefährdende Arbeitszeiten
	☐	     
	Die im Jugendarbeitsschutzgesetz festgelegten Arbeits-, Pausen- und Ruhezeiten werden beachtet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Weitere Gefährdungen
	☐	     
	Jugendliche sind folgenden Faktoren nicht ohne fachkundiger Aufsicht ausgesetzt:
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Unfallgefahren, die sie aufgrund mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder abwenden können;
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Arbeiten, die ihre physische oder psychische Leistungsfähigkeit übersteigen;
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	außergewöhnliche Hitze, Kälte, Nässe;
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	schädliche Einwirkung von Lärm, Erschütterung, Strahlung; 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Gefahrstoffen bei Überschreitung der AGW;
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schädlichen Einwirkungen von Biostoffen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Beschäftigungsbeschränkungen wir werdende/stillende Mütter

	3.1
	Gefährdungen für werdende/stillende Mütter und Kinder
	☐	     
	Frauen wird empfohlen, dem Personal- bzw. Studierendenservice Schwangerschaften möglichst rasch mitzuteilen, damit erforderliche Schutzmaßnahmen getroffen werden können.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Frauen werden über mögliche Gefährdungen für Mutter und Kind im jeweiligen Arbeitsbereich informiert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Im Falle der Beschäftigung von schwangeren oder stillenden Frauen, werden gesonderte Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt (siehe Mutterschutz im Intranet).
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Gefährdungen durch Gestaltung des Arbeitsraumes/der Arbeitsumgebung

	4.1
	Arbeitsräume – zu geringe(r) Raumabmessungen, Bewegungsfläche, Luftraum
	☐	     
	Arbeits-/bedienplätze sind mindestens 1 m tief (bei stehender nicht aufrechter Körperhaltung mind. 1,20 m), 1 m breit (bei nebeneinander angeordneten Arbeitsplätzen mind. 1,20 m), 1,50 m² groß und werden nicht von benachbarten Flächen mit anderen Funktionen oder benachbarten Flächen für Sicherheitsabstände überlagert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Zur Vermeidung von Ganzkörperquetschungen beträgt der Sicherheitsabstand zw. beweglichen Teilen und Wänden/Flächen mit anderen Funktionen mindestens 0,50 m.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die notwendige Breite von Verkehrswegen in Werkstätten von mindestens 0,90 m und Gängen zum eigenen Arbeitsplatz von mindestens 0,60 m ist jederzeit vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Fluchttüren können jederzeit ohne Hilfsmittel geöffnet werden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Ungünstige klimatische Bedingungen
	☐	     
	Große Wärmeströme werden möglichst direkt erfasst und abgeleitet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Raumtemperaturen sind an die körperlichen Belastungen angepasst.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schutz vor Zugluft ist vorhanden
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Unzureichende Beleuchtung
	☐	     
	Die Beleuchtungsstärke ist für die jeweilige Sehraufgabe ausreichend.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Blendung ist vermieden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	4.4
	Unzureichende Verkehrswege
	☐	     
	Notwendige Flure außerhalb von Arbeitsräumen sind mindestens 1,25 m breit.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Sichtfenster in Türen sind unverdeckt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Sturz auf der Ebene, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten
	☐	     
	Der Fußboden und Treppenstufen sind jederzeit trittsicher (z. B. keine größeren Unebenheiten, Flüssigkeiten werden aufgenommen, kein Abstellen von Gegenständen).
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Keine Stolpergefahren in Arbeits- und Verkehrsbereichen durch Kabel, abgestellte Gegenstände etc.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Absturz
	☐	     
	Für hochgelegene Arbeiten und hochgelegener Lagerung außerhalb des Greifbereichs werden Gerüste, Leitern oder Tritte benutzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Absturzsicherungen sind bei Fallhöhen > 1 m vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Gefährdungen durch Nichtbeachtung ergonomischer Anforderungen

	5.1
	Belastungen durch Heben, Tragen, Halten
	☐	     
	Die Lasten sind minimiert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Arbeitsverfahren sind so gestaltet, dass Lasten möglichst körperschonend bewegt werden können.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Hilfsmittel - z. B. Tragegriffe/-zangen, Plattenroller, Transportwagen, Kreuzgurte, Hubeinrichtungen usw. werden bereit-gestellt und verwendet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Über wirbelsäulenschonendes Heben und Tragen wird informiert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ausgleichssport wird angeboten.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Einseitige körperliche Belastungen
	☐	     
	Zwangshaltungen werden vermieden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Stehhilfen stehen bei Bedarf zur Verfügung.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	An Bildschirmen kann belastungsfrei gearbeitet werden (keine Blendungen, Reflexionen, Spiegelungen, Beinfreiheit ist vorhanden).
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Pausen bei lang andauernden, einseitigen Arbeiten werden gemacht.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Bedienung von Maschinen ist ergonomisch gestaltet z. B. durch höhenverstellbare Montagetische, Anordnung der Bedienelemente, Materialzufuhr und –abfuhr.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei der Beschaffung von Anlagen und Geräten werden ergonomische Gesichtspunkte berücksichtigt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Gestörte Informations-aufnahme
	☐	     
	Optische Signalgeber und Anzeigen sind gut erkennbar. Die Informationen sind verständlich.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Monotone Tätigkeiten werden möglichst vermieden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Erschwerte Handhabbarkeit von Arbeitsmitteln
	☐	     
	Bedienelemente sind leicht erreichbar, gegen unabsichtliche Betätigung gesichert und ausreichend gekennzeichnet
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Mechanische Gefährdungen

	6.1
	Quetsch-, Scherstellen, rotierende Materialien etc.
	☐	     
	Quetsch-/Scherstellen, rotierende Materialien etc. sind gesichert, z. B. durch Abdeckung, Abschirmung, Abschalteinrichtungen, Zweihandschaltung usw.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ecken und Kanten im Arbeitsbereich sind gesichert, z. B. durch Schutzprofile.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Erforderliche persönliche Schutzausrüstung ist ermittelt und wird benutzt, z.B. Schutzschuhe, Schutzhandschuhe, Haarnetze, enganliegende Kleidung.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	An sich bewegenden oder drehenden Maschinen werden aber keine Handschuhe oder Schmuck getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	6.2
	Unkontrollierte Bewegungen bei Lagerung und Transport
	☐	     
	Transportvorgänge werden abgesprochen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Transportwege werden abgesperrt, ggf. freigeräumt, sind bei Transport einsehbar.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Lagereinrichtungen sind mit der Maximalbelastung gekennzeichnet. Die Maximalbelastung wird beachtet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schutzschuhe werden bei der Handhabung schwerer Gegenstände getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schutzhandschuhe werden beim Transport scharfkantiger Gegenstände oder Quetschgefahr getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Weitere PSA wird bei Bedarf getragen (z. B. eng anliegende Kleidung).
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Materialien sind gegen Herabfallen, Umstürzen etc. gesichert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Unkontrollierte Bewegungen bei Zersplitterung
	☐	     
	Maschinen/Geräte sind standsicher aufgebaut.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Werkstücke sind bei der Bearbeitung fixiert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es werden für die Maschine und das Werkstück geeignete Werkzeuge eingesetzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Werkzeuge werden bestimmungsgemäß nach den Herstellervorgaben verwendet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Schlagwerkzeugen werden „Bärte“ entfernt und Fasen anschliffen/erhalten.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Beim Einsatz von Schlagwerkzeugen werden Einspannvorrichtungen verwendet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Handwerkzeuge werden in allen erforderlichen Größen vorgehalten.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schneidwerkzeuge werden regelmäßig geschärft.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Verschlissene Werkzeuge werden nicht benutzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schutzeinrichtungen gegen das Umherfliegen von Splittern/Spänen sind vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schutzbrillen, Gesichtsschutz etc. werden getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Schnitt- und Stichverletzungsmöglichkeiten
	☐	     
	Spitze/scharfe Gegenstände werden so aufbewahrt, dass keine Verletzungsgefahr durch Hineingreifen besteht.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schutzmaßnahmen beim Transport spitzer/scharfer Werkzeuge sind getroffen, z. B. Transporttaschen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es werden Sicherheitsmesser benutzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Zu entsorgende spitze/scharfe Abfälle werden getrennt in geeigneten Abfallbehältern gesammelt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Scharfe, spitze, raue Oberflächen werden vermieden oder abgeschirmt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es werden Schutzhandschuhe getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Gefährliche/belastende Oberflächen

	7.1
	Verbrennungen an heißen Oberflächen
	☐	     
	Heiße Oberflächen sind gegen Berührung geschützt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Technische Einrichtungen zum Überhitzungsschutz sind vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Verletzung an hervorstehenden Teilen
	☐	     
	Hervorstehende Bedienelemente/Maschinenteile/Werkstücke etc. sind abgeschirmt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	Belastungen beim Knien und Sitzen
	☐	     
	Knie- uns Sitzflächen sind belastungsarm gestaltet, z. B. Polsterung, Rückenlehne.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Elektrische Gefährdungen

	8.1
	Elektroinstallationen und -geräte
	☐	     
	Elektrische Sicherheitseinrichtungen (z.B. Notaus- und RCD-Schalter, Überstromschutz, Trenntrafo) sind vorhanden und funktionsfähig.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Funktion der Notausschalter ist bekannt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Auf Steckdosenleisten und Verlängerungskabel wird zugunsten von Festinstallationen verzichtet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die 5 Sicherheitsregeln werden vor Arbeiten an stromführenden Teilen beachtet:
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen
4. Erden und Kurzschließen ab 1 kVA
5. Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken, abschirmen
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es werden nur mangelfrei geprüfte Arbeitsmittel benutzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es werden nur für den Einsatzort geeignete Betriebsmittel eingesetzt (Schutz vor Nässe, Explosionsschutz)
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Elektrostatische Aufladungen werden vermieden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Gefahrstoffe

	9.1
	Gefährdung durch Inhalation
	☐	     
	Die Arbeitsverfahren sind so gestaltet, dass Inhalation weitestgehend vermieden wird.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es werden geschlossene Systeme verwendet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es wird an der Entstehungsstelle abgesaugt, z.B. beim Schweißen, Löten, Reinigen mit Lösungsmitteln, Holzsägearbeit.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Der Raum wird elektromotorisch be- und entlüftet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es werden Staubschutz-, Atemschutzmasken mit wirksamen Filtern benutzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Gefährdung durch Verschlucken
	☐	     
	Gefahrstoffe werden nicht in Lebensmittelbehältern oder Behältern, die damit verwechselt werden können, aufbewahrt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	In Werkstätten sind keine Lebensmittel oder Getränke vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Grundsätze der Hygiene sind bekannt und werden beachtet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3
	Gefährdung durch Haut-/ Schleimhautkontakt
	☐	     
	Die Grundsätze der Hygiene sind bekannt und werden beachtet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Alle kontaminierten Arbeitsmittel werden bei Nutzungsende gereinigt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Kontaminierte Kleidung wird sofort gewechselt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Abschirmung gegen Kühlschmierstoffspritzer ist vorhanden
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Gefahr einer Kontamination der Hände werden resistente Schutzhandschuhe getragen und bei Überschreitung der Durchbruchzeiten gewechselt. Ein Handschuhplan ist erstellt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Zur Reduzierung der Hautbelastungen ist ein Hautschutzplan erstellt und wird beachtet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.4
	Gefährdungen durch Brände/ Explosionen
	☐	     
	Die Entstehung explosionsfähiger Atmosphären wird vermieden/deren Auswirkungen vermindert, z. B. durch Mengenminimierung, geschlossene Systeme, Be- und Entlüftung.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Öl- oder lösemittelgetränkten Putzlappen werden in brandgeschützten Behältern gelagert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.5
	Gefährdungen durch fehlende Hinweise/ Informationen auf/zu Stoffe(n)
	☐	     
	Behälter, Rohre, Apparaturen mit gefährlichen Stoffen sind gekennzeichnet mit:
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Stoff-/Zubereitungsbezeichnung, Handelsname/-bezeichnung, Inhaltsstoffe bei Zubereitungen, Gefahrenpiktogramm(en), Signalwort, Gefahrenhinweise (H-Sätze), Sicherheitshinweise (P-Sätze), ergänzende Informationen wie EUH-Sätze (fett+unterstr. = erf. Kennz. bei vorliegenden Infos wie Sicherheitsdatetenb. / fett = erf. Kennz. in der Werkstatt / alles = vollständige Kennz. einschl. Empfehlung
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.6
	Gefährdungen durch Mängel bei der Lagerung und Bereithaltung
	☐	     
	Gefahrstoffen werden an sicheren Orten gelagert (Be- und Entlüftung, Brandschutz, Schutz vor Gewässerverunreinigung).
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Gefahrstoffe werden in geeigneten Behältern gelagert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Der Lagerbestand wird mindestens jährlich auf sicheren (keine Zersetzungsanzeichen, kein Auslaufen etc.) Zustand geprüft.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Zum Umfüllen werden geeignete Hilfsmittel benutzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	9.7
	Gefährdungen durch Rückstände
	☐	     
	Gefährdungen des Reinigungspersonals und anderer Beschäftigter durch Rückstände werden vermeiden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Frei gesetzte/verschüttete Stoffe werden zügig mit ausreichendem Selbstschutz beseitigt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.8
	Gefährliche Abfälle
	☐	     
	Abfälle werden getrennt, in geeigneten Behältern (für den Transport auf der Straße) und an geeigneten Orten (Gefahrstoffschränke, -lager) gesammelt. 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Abfälle sind nach den Vorgaben der Gefahrstoffverordnung und zusätzlich mit dem Namen des Abfallerzeugers gekennzeichnet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Biologische Gefährdungen

	10.1
	Infektionen und Vergiftungen durch Biostoffe
	☐	     
	Aerosolbildung wird vermieden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Grundsätzliche Hygieneregeln werden beachtet:
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	In der Werkstatt sind keine Lebens- oder Genussmittel vorhanden;
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	regelmäßige Reinigung von Betriebsmitteln und Arbeitsplätzen;
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	PSA (Schutzkleidung, -brille, -handschuhe) wird getragen und bei Kontamination sofort gereinigt;
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	PSA wird nur im Arbeitsbereich getragen, um Verschleppungen zu vermeiden;
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	PSA und Straßenkleidung werden getrennt voneinander aufbewahrt;
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Nach Arbeitsende werden die Hände gewaschen, ggf. desinfiziert und nachgefettet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Verkeimung von wassergemischten Kühlschmierstoffen wird vermieden:
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Geschlossene Systeme verwenden soweit es der Stand der Technik zulässt eingesetzt;
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei der Beschaffung werden leicht zu reinigende Anlagen/Maschinen ausgewählt;
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Sauerstoffarme Verhältnisse werden vermieden, z. B. durch die regelmäßige Umwälzung von Kühlschmierstoffe;
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	KSS-Kreisläufe werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert;
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Biozide werden erstmalig und bei Erfordernis zugesetzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Psychosoziale Gefährdungen

	11.1
	Arbeitssituationen
	☐	     
	Allen Beschäftigten werden einmal jährlich Mitarbeiter*innengespräche angeboten, in dem auch belastende Arbeitssituationen erörtert werden können. 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Gefährdungen durch werkstattspezifische Einwirkungen/bei werkstattspezifischen Tätigkeiten

	12.1
	Lärm - allgemein

	12.
1.1
	Schädigung des Gehörs
	☐	     
	Lärm wird durch technische Maßnahmen soweit wie möglich reduziert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Raumakustik ist optimiert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Lärmbereiche sind ermittelt und gekennzeichnet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Gehörschutz wird ab 80 dB(A) angeboten.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Gehörschutz wird ab 85 dB(A) benutzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	Druckgase

	12.
2.1
	Mechanische Gefährdungen durch Druck
	☐	     
	Druckgasflaschen werden nur im Gasflaschenlager oder in Sicherheitsschränken gelagert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Druckgasflaschen werden nur in Sicherheitsschränken betrieben.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	An Räumen mit Druckgasflaschen sind Warnzeichen angebracht.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Druckgase werden vor Hitze geschützt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Gasflaschen werden nur mit Schutzkappe, auf einem Flaschenwagen und nicht zusammen mit Personen im Aufzug transportiert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Druckgasflaschen werden gegen Umstürzen gesichert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Manometer an Druckminderern werden nur von dazu befähigten Personen gewechselt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Undichte Verschraubungen werden nur bei geschlossener Flasche angezogen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Zum Öffnen/Schließen von Druckgasflaschen werden keine das Drehmoment erhöhenden Werkzeuge benutzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
2.2
	Gefährdungen durch austretende Gase
	☐	     
	Bei nicht nur gelegentlichem Arbeiten mit Gasen, für die ein Arbeitsplatzgrenzwert vorhanden ist, ist eine Überwachung der Raumluftkonzentration mit Abschalteinrichtung vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Erstickungsgefahr aufgrund Sauerstoffverdrängung ist eine Überwachung der Sauerstoffkonzentration mit Abschalteinrichtung vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.3
	Künstliche optische Strahlung

	12.
3.1
	Gefährdungen inkohärente optische Strahlung
	☐	     
	Überschreitet inkohärente optische Strahlung die Expositionsgrenzwerte nach Abschnitt 5 der TROS IOS Teil 2 wird eine gesonderte Gefährdungsbeurteilung nach § 3 OStrV durchgeführt; Ausnahme u. g. Schweißarbeiten
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	12.
3.2
	Gefährdungen kohärente optische Strahlung - Laser
	☐	     
	Die Klasse der verwendeten Laser ist bekannt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Geräte mit Lasern der Klasse 1 werden ausschließlich bestimmungsgemäß verwendet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Geräte mit Lasern der Klasse 1 werden vor der Benutzung sichtgeprüft. Geräte mit Schäden an den optischen Schutzeinrichtungen oder Manipulationen werden nicht verwendet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Verwendung von Lasern ≥ Klasse 2 wird eine gesonderte Gefährdungsbeurteilung nach § 3 OStrV durchgeführt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Lasern der Klassen < 3R wird der Strahlquerschnitt nicht durch optische Instrumente verkleinert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Für den Betrieb von Lasern der Klassen 3R, 3B und 4 ist ein Laserschutzbeauftragter mit aktueller Fachkunde schriftlich bestellt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Der Betrieb von Lasern der Klassen 3B und 4 wird dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt und der Landesunfallklasse Niedersachsen vor Aufnahme der Betriebes angezeigt
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.4
	Stationäre Holzbearbeitungsmaschinen

	12.
4.1
	Gefährdungen durch Beschädigungen/Mängel
	☐	     
	Vor jeder Benutzung werden Sichtprüfungen auf Beschädigungen und Funktionsprüfungen der Sicherheitseinrichtungen vom Nutzer durchgeführt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Sicherheitsprüfungen gem. Gesetzen, Verordnungen, DGUV-Vorgaben, Herstellervorgaben etc. werden von der jeweils verantwortlichen Person veranlasst. 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
4.2
	Gefährdung durch Inhalation
	☐	     
	Absaugeinrichtungen werden benutzt und instand gehalten.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
4.3
	Sturz, Umknicken
	☐	     
	Der Standplatz an der Maschine ist frei von Stolperstellen/Hindernissen und Abfällen und trittsicher.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
4.4
	Gefährdungen durch kontrolliert bewegte, ungeschützt Maschinenteile
	☐	     
	Ein abschließbarer Hauptschalter ist vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	An Kreissägen wird die korrekte Einstellung von Spaltkeil und Schutzhaube vor der Benutzung geprüft.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei der Bearbeitung von kleinen und schmalen Werkstücken werden mechanische Zuführeinrichtungen, Einspannvorrichtungen oder Schiebestöcke/-hölzer benutzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Werkzeugbereiche sind soweit wie technisch möglich abgedeckt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei der Werkzeugauswahl wird auf die zulässige Schnittgeschwindigkeit geachtet. Die Schnittwinkelgeschwindigkeit (Rotationsgeschwindigkeit) wird ggf. eingestellt, Schutzvorrichtungen werden nachgestellt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Der Wiederanlauf nach Netzwiederkehr ist technisch verhindert, z. B. durch Unterspannungsauslöser.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	An rotierenden Teilen werden keine Handschuhe tragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
4.6
	Erforderliche PSA
	☐	     
	Bei einer möglichen Gefährdung der Augen durch Bohrstaub/Späne wird Augen- oder Gesichtsschutz getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Lärm > 80 dB(A) wird Gehörschutz angeboten, bei mehr als 85 dB(A) getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Arbeiten an rotierenden Teilen wird eng anliegende Kleidung getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Erforderlichenfalls wird weitere PSA getragen, z. B. Schutzschuhe, Haarnetze.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.5
	Handmaschinen

	12.
5.1
	Gefährdungen durch Beschädigungen/Mängel
	☐	     
	Vor jeder Benutzung werden Sichtprüfungen auf Beschädigungen und Funktionsprüfungen der Sicherheitseinrichtungen vom Nutzer durchgeführt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Sicherheitsprüfungen gem. Gesetzen, Verordnungen, DGUV-Vorgaben, Herstellervorgaben etc. werden von der jeweils verantwortlichen Person veranlasst. 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	12.
5.2
	Gefährdung durch Inhalation
	☐	     
	Handmaschinen zur Holzbearbeitung werden abgesaugt, z. B. mit Industriestaubsauger (Filterklasse M oder höher).
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
5.3
	Gefährdung durch elektrischen Strom
	☐	     
	Auf Baustellen oder bei Umgebungsfeuchte erfolgt die Stromversorgung nur über geprüfte RCD-Schutzschalter.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
5.4
	Gefährdungen durch explosions-fähige Atmosphäre
	☐	     
	Handmaschinen werden nicht in explosionsgefährlichen Bereichen verwendet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
5.5
	Gefährdungen durch Hand-Arm-Vibration
	☐	     
	Vibrationsarme Geräte werden bevorzugt eingesetzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die tägliche Einsatzzeit von Geräten mit erheblichen Vibrationen ist begrenzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
5.6
	Gefährdungen durch kontrolliert bewegte ungeschützte Teile
	☐	     
	Bei Gefahr des Festhakens werden Maschinen mit Rutschkupplung einsetzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Handmaschine werden immer mit beiden Händen geführt. Es wird nie unter die Werkstückauflagefläche gegriffen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Maschinen werden erst nach Stillstand an einem sichern Ort abgelegt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Zum Werkzeugwechsel, vor dem Beseitigen von Störungen und vor Reinigungsarbeiten werden die Maschinen immer von der Energiezufuhr getrennt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
5.7
	Gefährdungen durch unkontrolliert bewegte Teile
	☐	     
	Die Verwendung von Handmaschinen erfolgt nur bei einem sicheren Stand.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Werkstücke werden bei der Bearbeitung fixiert, z. B. mit Schnellspannzwingen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
5.8
	Erforderliche PSA
	☐	     
	Bei einer möglichen Gefährdung der Augen durch Bohrstaub/Späne wird Augen- oder Gesichtsschutz getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Lärm > 80 dB(A) wird Gehörschutz angeboten, bei mehr als 85 dB(A) getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Erforderlichenfalls wird weitere PSA getragen, Schutzschuhe, eng anliegende Kleidung.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.6
	Stationäre Metallbearbeitungsmaschinen

	12.
6.1
	Gefährdungen durch Beschädigungen/Mängel
	☐	     
	Vor jeder Benutzung werden Sichtprüfungen auf Beschädigungen und Funktionsprüfungen der Sicherheitseinrichtungen vom Nutzer durchgeführt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Sicherheitsprüfungen gem. Gesetzen, Verordnungen, DGUV-Vorgaben, Herstellervorgaben etc. werden von der jeweils verantwortlichen Person veranlasst. 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
6.2
	Elektrische Gefährdungen
	☐	     
	Es werden nur Maschinenleuchten mit Schutzkleinspannung oder in Schutzart IP 54 verwendet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
6.3
	Gefährdungen durch Hautkontakt mit Gefahrstoffen
	☐	     
	Es ist ein für die Maschine geeigneter Kühlschmierstoff ausgewählt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Abschirmung gegen Kühlschmierstoffspritzer ist vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Kühlschmierstoffe: Prüfung, Pflege und rechtzeitiger Austausch erfolgt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ein Hautschutzplan (Schutz, Reinigung, Pflege) ist erstellt und wird beachtet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Hautschutz- und Hautpflegemittel stehen zur Verfügung. 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
6.4
	Gefährdungen durch Biostoffe
	☐	     
	Kühlschmierstoffe: Prüfung, Pflege und rechtzeitiger Austausch erfolgt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Verunreinigungen von Kühlschmierstoffen werden vermieden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Kühlschmierstoffe werden regelmäßig umgewälzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
6.5
	Sturz, Ausrutschen, Umknicken
	☐	     
	Der Standplatz an der Maschine ist frei von Stolperstellen/Hindernissen und Abfällen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Zum Schutz von Ausrutschen werden Lattenroste oder dgl. verwendet. 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
6.6
	Gefährdungen durch kontrolliert bewegte ungeschützte Teile
	☐	     
	Ein abschließbarer Hauptschalter ist vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schalter und Einstellvorrichtungen sind gegen unbeabsichtigtes Betätigen geschützt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Spritz- und Späneschutz sind eingestellt und werden verwendet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Gedreht wird bestimmungsgemäß auf das Spannfutter zu.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es sind keine im Eilgang mitlaufenden Handräder oder Kurbeln vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Werkstücke werden sicher eingespannt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Stangenmaterial wird mittels Reitstock und Pinole und ggf. Lünette  fachgerechtes einspannen
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Werkzeuge sind für die Maschine und Werkstücke geeignet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Drehzahl, Vorschub und Schutzvorrichtungen (vor Spänen und rotierenden Teilen) sind eingestellt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Der Wiederanlauf nach Netzwiederkehr ist technisch verhindert, z. B. durch Unterspannungsauslöser.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es wird nicht über drehende Werkstücke gegriffen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Eine Nothalteinrichtung ist vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es sind keine gefährlichen Quetschstellen vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Umlaufende Wellenenden sind verkleidet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	An rotierenden Teilen werden keine Handschuhe tragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
6.7
	Gefährdungen durch unkontrolliert bewegte Teile
	☐	     
	Abschirmungen/Fangvorrichtungen sind vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Das Zurückbleiben von Montagewerkzeug ist verhindert, z. B. durch Arbeitsanweisungen, Kennzeichnung, Checklisten.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Zur Spänebeseitigung werden Werkzeuge wie Handfeger, Spänehaken mit Griff als Heft ausgebildet (kein ringförmiger Griff) aber keine Putzlappen, Putzwolle, Hände benutzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Werkstücke sind bei der Bearbeitung durch Schutzeinrichtung gegen Bruch gesichert
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Hydraulikschläuche werden regelmäßig geprüft und ggf. ausgetauscht.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
6.8
	Lärm
	
	
	Es wird nicht mit Druckluft gereinigt. Stattdessen geeignete Hilfsmittel verwenden, z. B. Handbesen, Spänehaken, Abstreifer.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	12.
6.9
	Erforderliche PSA
	☐	     
	Sicherheitsschuhe mit durchtrittsicherer Sohle werden getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Eng anliegende Kleidung wird getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei einer möglichen Gefährdung der Augen durch Bohrstaub/Späne wird Augen- oder Gesichtsschutz getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Lärm > 80 dB(A) wird Gehörschutz angeboten, bei mehr als 85 dB(A) getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Falls erforderlich wird weitere PSA getragen, z. B. Haarnetze.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.7
	Stehleitern

	12.
7.1
	Gefährdungen durch Beschädigungen/Mängel
	☐	     
	Vor jeder Benutzung werden Sichtprüfungen auf Beschädigungen und Funktionsprüfungen der Sicherheitseinrichtungen vom Nutzer durchgeführt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Sicherheitsprüfungen gem. Gesetzen, Verordnungen, DGUV-Vorgaben, Herstellervorgaben etc. werden von der jeweils verantwortlichen Person veranlasst. 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	12.
7.2
	Gefährdungen durch unsachgemäßen Einsatz
	☐	     
	Vor einem Leitereinsatz wird geprüft, ob ein risikoärmeres Arbeitsmittel (z. B. Gerüst, Hubarbeitsbühne) verwendet werden kann.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Beim Benutzen der Stehleiter entstehen keine zusätzlichen Absturzgefährdungen; z. B. keine Nutzung auf einem Podest, Gerüst.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
7.3
	Gefährdungen durch mangelhafte Verkehrs-sicherheit
	☐	     
	Stehleitern im Verkehrsbereich sind z. B. durch Absperrungen gesichert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Personen können durch herabfallende Gegenstände nicht verletzt werden, z. B. Absperrung.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
7.4
	Absturz
	
	
	Die Stehleiter ist für den Einsatzzweck geeignet (z. B. für die zu erreichende Arbeitshöhe).
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Eine Betriebsanleitung ist vorhanden (z. B. Aufkleber mit Piktogrammen)
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Der Verwendungsort ermöglicht die standsichere Aufstellung der Stehleiter (z. B. ist der Untergrund ausreichend tragfähig, unbeweglich).
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Durch das Mitführen von Lasten oder Arbeitsmitteln ist ein sicheres Festhalten an der Leiter nicht verhindert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Stehleiter wird nur betreten, wenn die Spreizsicherung wirksam ist.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Während der Benutzung sind die Leiterteile bei Vielzweck-, Mehrzweck- oder Universalleitern unbeweglich miteinander verbunden (Einrastvorrichtungen überprüfen).
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Fahrbare Stehleitern sind während der Benutzung so arretiert, dass sie nicht wegrollen können.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Standsicherheit auf der Leiter wird ggf. durch den Einsatz von Einhängepodesten verbessert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.8
	Anlegeleitern

	12.
8.1
	Gefährdungen durch Beschädigungen/Mängel
	☐	     
	Vor jeder Benutzung werden Sichtprüfungen auf Beschädigungen und Funktionsprüfungen der Sicherheitseinrichtungen vom Nutzer durchgeführt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Sicherheitsprüfungen gem. Gesetzen, Verordnungen, DGUV-Vorgaben, Herstellervorgaben etc. werden von der jeweils verantwortlichen Person veranlasst. 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
8.2
	Gefährdungen durch unsachgemäßen Einsatz
	☐	     
	Vor einem Leitereinsatz wird geprüft, ob ein risikoärmeres Arbeitsmittel (z. B. Gerüst, Hubarbeitsbühnen) verwendet werden kann.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Der Standplatz auf der Leiter liegt nicht höher als 7,00 m über der Aufstellfläche.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei einem Standplatz von mehr als 2,00 m Höhe dauern die von der Leiter auszuführenden Arbeiten nicht länger als 2 Stunden, das Gewicht des mitzuführenden Werkzeuges und Materials ist nicht schwerer als 10 kg, die Windangriffsfläche von mitgeführten Gegenständen beträgt nicht mehr als 1,00 m².
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Beim Benutzen der Anlegeleiter entstehen keine zusätzlichen Absturzgefährdungen; z. B. keine Nutzung auf einem Podest, Gerüst.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
8.3
	Gefährdungen durch mangelhafte Verkehrs-sicherheit
	☐	     
	Anlegeleitern im Verkehrsbereich sind z. B. durch Absperrungen gesichert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Personen können durch herabfallende Gegenstände nicht verletzt werden, z. B. Absperrung.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
8.4
	Absturz
	☐	     
	Die Länge der Anlegeleiter ist passend für den zu überwindenden Höhenunterschied. Bei Nutzung als Verkehrsweg (bis max. 5 m Höhe) ragt sie 1 m oder etwas mehr über die Übersteigkante.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Eine Betriebsanleitung ist vorhanden (z. B. Aufkleber mit Piktogrammen)
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Der Verwendungsort ermöglicht die standsichere Aufstellung der Anlegeleiter (z. B. Untergrund ausreichend tragfähig, unbeweglich).
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Anlegeleiter ist im passenden Anstellwinkel aufgestellt und gegen Abrutschen des Leiterkopfes und -fußes gesichert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Durch das Mitführen von Lasten oder Arbeitsmitteln ist ein sicheres Festhalten an der Leiter nicht verhindert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Während der Benutzung sind die Leiterteile bei Vielzweck-, Mehrzweck- oder Universalleitern unbeweglich miteinander verbunden (Einrastvorrichtungen überprüfen).
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.9
	Benutzung von Gerüsten

	12.
9.1
	Gefährdungen durch unsachgemäßen Einsatz, Montagefehler 
	☐	     
	Das Gerüst an sichtbarer Stelle (z. B. Aufstieg) gekennzeichnet mit:
• Arbeitsgerüst und/oder Schutzgerüst 
   nach
• DIN EN 12811/DIN 4420
• Lastklasse und Nutzlast, Breiten
   klasse
• Gerüstersteller
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Prüfung und Freigabe wird dokumentiert, z. B. durch Prüfprotokoll oder Kenn-zeichnung.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
9.2
	Gefährdungen durch mangelhafte Standsicherheit
	☐	     
	Die maximale Belastbarkeit wird nicht überschritten.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Standsicherheit wird regelmäßig und nach besonderen Ereignissen (z. B. Sturm, Starkregen) geprüft.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
9.3
	Arbeits- und Betriebs-sicherheit
	☐	     
	Ein sichere Zugang oder Aufstiege, wie z. B. innenliegende Leitergänge oder Treppentürme, sind vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Jede genutzte Gerüstlage ist vollflächig mit Belägen (z. B. Rahmentafeln oder Bohlen) ausgelegt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Belagelemente werden regelmäßig auf Schäden - z. B. Risse, Schnitte, Faulstellen – geprüft.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Alle Gerüstlagen sind bei mehr als 2,00 m Absturzhöhe mit einem 3-teiligen Seitenschutz (Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett) versehen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ein 3-teilige Seitenschutz ist auch an Stirnseiten und Öffnungen angebracht.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ein maximaler Wandabstand von 30 cm wird eingehalten. Falls nicht, ist auch wandseitig ein Seitenschutz vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
9.4
	Gefährdung durch elektrischen Strom
	☐	     
	Nicht berührungssichere, spannungsführende Leitungen und/oder Geräte im Gerüstbereich sind abgeschaltet und gegen Einschalten gesichert, abgedeckt oder dgl.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
9.5
	Gefährdungen durch mangelhafte Verkehrssicherheit
	☐	     
	Bei Einsatz im Verkehrsraum ist das Gerüst gekennzeichnet und ggf. beleuchtet. 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Das Gerüst wird bei Gefährdungen durch Witterungseinflüsse (Glätte, Wind) nicht benutzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
10
	Verdichter und Druckbehälter

	12.
10. 1
	Gefährdungen durch Beschädigungen/Mängel
	☐	     
	Vor jeder Benutzung werden Sichtprüfungen auf Beschädigungen und Funktionsprüfungen der Sicherheitseinrichtungen vom Nutzer durchgeführt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Sicherheitsprüfungen gem. Gesetzen, Verordnungen, DGUV-Vorgaben, Herstellervorgaben etc. werden von der jeweils verantwortlichen Person veranlasst. 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
10. 2
	Gefährdungen durch Montagefehler
	☐	     
	Druckbehälter und Verdichter sind bezüglich ihrer Leistung aufeinander abgestimmt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es werden nur gekennzeichnete, mit einem Fabrikschild versehene Geräte verwenden. Das Fabrikschild enthält alle notwendigen Angaben, wie zulässigen Betriebsüberdruck, Rauminhalt des Druckbehälters.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Druckbehälter und Anlagenteile werden nach den Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung vor Inbetriebnahme und anschließend Wiederkehrend durch befähigte Personen bzw. ZÜS geprüft.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
10. 3
	Gefährdungen durch unkontrolliert bewegte Teile
	☐	     
	Das Gerät ist standsicher aufgestellt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Sicherheitsventile und Druckmessgeräte (Manometer) sind funktionsfähig.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Sicherheitsventile sind gegen Überschreiten des Betriebsdruckes fest eingestellt und verplombt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Sicherheitsventile werden nicht durch Absperreinrichtungen unwirksam gemacht.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ablassventile - z. B. für das Entfernen von Kondenswasser - werden regelmäßig betätigt und auf Wirksamkeit überprüft.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Vor dem Öffnen von Druckbehältern wird Druckausgleich vorgenommen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
11
	Handwerkzeuge

	12.
11. 1
	Gefährdungen durch Beschädigungen/Mängel
	☐	     
	Vor jeder Benutzung werden Sichtprüfungen auf Beschädigungen von der Nutzer*in durchgeführt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	12.
11. 2
	Gefährdungen durch unsachgemäße Verwendung
	☐	     
	Es werden nur Geräte eingesetzt, die für den Verwendungszweck geeignet sind (siehe z. B. Herstellerangaben).
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Handwerkzeug ist in allen erforderlichen Größen vorhalten
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Qualität der eingesetzten Werkzeuge  ist ausreichend für eine professionelle Anwendung.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
11. 3
	Mechanische Gefährdungen
	☐	     
	Ein vorgesehener Schutz am Handwerkszeug ist wirksam.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Verschlissenes, stumpfes, beschädigtes Werkzeug wird nicht benutzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Spitzen und Schneiden von spanabhebenden Werkzeugen werden bei der Aufbewahrung abgedeckt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Schlagwerkzeugen werden „Bärte“ entfernt und Fasen angeschliffen/erhalten.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Beim Einsatz von Schlagwerkzeugen werden soweit möglich Einspannvorrichtungen verwendet.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
11. 4
	Erforderliche PSA
	☐	     
	Es werden Schutzbrillen (ggf. auch Gesichtsschutz) und Schutzhandschuhe getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Beim Einsatz von Schlagwerkzeugen oder anderer Lärmentwicklung wird Gehörschutz getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ggf. werden Schutzschuhe und eng anliegende Kleidung getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
12
	Elektroschweißen

	12.
12. 1
	Gefährdungen durch Beschädigungen/Mängel
	☐	     
	Vor jeder Benutzung werden Sichtprüfungen auf Beschädigungen und Funktionsprüfungen der Sicherheitseinrichtungen vom Nutzer durchgeführt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Sicherheitsprüfungen gem. Gesetzen, Verordnungen, DGUV-Vorgaben, Herstellervorgaben etc. werden von der jeweils verantwortlichen Person veranlasst. 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
12. 2
	Gefährdungen durch Brände/ Explosionen
	☐	     
	Ein Schweißerlaubnisschein liegt vor, die festgelegten Maßnahmen werden umgesetzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	In explosionsgefährdeten Bereichen wird nicht geschweißt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
12. 3
	Elektrische Gefährdungen und Verbrennungen
	☐	     
	Netzleitungen, Schweißstromleitungen (und auch Schlauchpakete) sind gegen mechanische Beschädigungen geschützt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Isolation von Schweißleitungsverbindern ist unbeschädigt. 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Beschädigte Isolierbacken und Schweißdrahthalter werden nicht benutzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schweißdrahthalter und Schutzgasschweißbrenner werden nur auf isolierten Unterlagen abgelegt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schweißstromrückleitungen werden nicht provisorisch verlängert.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schweißstromrückleitungen werden möglichst direkt an das Werkstück angeschlossen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
12. 4
	Gefährdungen durch Reaktionen mit anderen Stoffen
	☐	     
	Es werden keine Werkstücke bearbeitet, von denen oder von deren Beschichtungen Gefährdungen ausgehen, z. B. keine verzinkten oder beschichteten Bauteile.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bearbeitete Werkstücke sind frei von gefährlichen Verschmutzungen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
12. 5
	Gefährdungen durch UV-A, -B und –C Strahlung
	☐	     
	Für den Schutz der Augen sind Filter mit geeigneter Schutzstufe ausgewählt (siehe z. B. DGUV-Information 209-010) und werden benutzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es wird nicht mit ungeschützten Hautstellen geschweißt: Neben dem Gesichtsschutz wird die Kopfhaut, der Hals- und Nackenbereich sowie alle übrigen Körperstellen durch Kleidung abgedeckt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Maßnahmen zum Schutz von benachbarten Arbeitsplätzen sind getroffen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Reflexionen werden vermieden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
12. 6
	Erforderliche PSA
	☐	     
	Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, Schweißschirm oder –helm, Gehörschutz, schwer entflammbare Arbeitskleidung mit hohem Baumwollanteil/Lederschürze, Kopfbedeckung werden getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.13
	Gasschweißen

	12.
13. 1
	Gefährdungen durch Beschädigungen/Mängel
	☐	     
	Vor jeder Benutzung werden Sichtprüfungen auf Beschädigungen und Funktionsprüfungen der Sicherheitseinrichtungen vom Nutzer durchgeführt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Sicherheitsprüfungen gem. Gesetzen, Verordnungen, DGUV-Vorgaben, Herstellervorgaben etc. werden von der jeweils verantwortlichen Person veranlasst. 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
13. 2
	Gefährdungen durch Brände/ Explosionen
	☐	     
	Ein Schweißerlaubnisschein liegt vor, die festgelegten Maßnahmen werden umgesetzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	In explosionsgefährdeten Bereichen wird nicht geschweißt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
13. 3
	Gefährdungen durch ausströmende Gase/ explosionsfähige Atmosphäre
	☐	     
	Gas wird ausschließlich über Druckminderer entnommen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Schlauchlängen von mehr als 0,40 m Länge und beim Einsatz unter Erdgleiche werden Leckgassicherungen benutzt, die unmittelbar hinter dem Druckregler angebracht sind. 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schläuche sind gegen Abgleiten geschützt. z. B. Verwendung fest eingebundener Schlauchanschlüsse oder genormte Schlauchtüllen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Zwischen Flaschenventil und Druckregelgerät werden Hochdruckschläuche (Druckklasse 30) oder Schläuche für besondere mechanische Beanspruchungen (Druckklasse 6 mit verstärkter Wanddicke) eingesetzt (Druckklassen
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	nach DIN 4815 Teil 1). 
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Flammrückschlagsicherungen sind vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
13. 4
	Gefährdungen durch Hitze
	☐	     
	Es werden geeignete Anzünder benutzt, z. B. Piezo-Anzünder mit ausreichend langem Griff.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
13. 5
	Gefährdungen durch Reaktionen mit anderen Stoffen
	☐	     
	Sauerstoffarmaturen werden öl- und fettfrei gehalten
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es werden keine Werkstücke bearbeitet, von denen oder von deren Beschichtungen Gefährdungen ausgehen, z. B. keine verzinkten oder beschichteten Bauteile.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bearbeitete Werkstücke sind frei von gefährlichen Verschmutzungen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
13. 6
	Gefährdungen durch UV-A, -B und –C Strahlung
	☐	     
	Für den Schutz der Augen sind Filter mit geeigneter Schutzstufe ausgewählt (siehe z. B. DGUV-Information 209-010) und werden benutzt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es wird nicht mit ungeschützten Hautstellen geschweißt: Neben dem Gesichtsschutz wird die Kopfhaut, der Hals- und Nackenbereich sowie alle übrigen Körperstellen durch Kleidung geschützt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Maßnahmen zum Schutz von benachbarten Arbeitsplätzen sind getroffen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Maßnahmen gegen Reflexionen sind getroffen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
13. 7
	Erforderliche PSA
	☐	     
	Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, Schweißschirm oder –helm, Gehörschutz, schwer entflammbare Arbeitskleidung mit hohem Baumwollanteil/Lederschürze, Kopfbedeckung werden getragen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
14
	Baustromverteiler

	12.
14. 1
	Elektrische Gefährdungen
	☐	     
	Baustromverteiler weisen Schutzart IP 44 auf.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Zentrale Schutzeinrichtung sind zur Trennung frei zugänglich
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bewegliche Leitungen TYP H07RN-F oder H07BQ-F sind vor Beschädigungen geschützt, z. B. durch hochhängen, abdecken, Verlegung in Kabelbrücken oder Schutzbohlen.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Fehlerstrom Schutzeinrichtungen (RCDs) sind vorhanden.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Folgende Prüfungen werden durchgeführt:
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Sichtprüfung vor Benutzung auf äußerlich erkennbare Schäden (Benutzer*in);
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	arbeitstägliche Prüfung der RCD auf Funktion (Benutzer*in);
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	messtechnische Prüfung der RCD auf Wirksamkeit sowie Sichtprüfung der Arbeitsmittel 1x monatlich (Elektrofachkraft);
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	komplette messtechnische Prüfung (Isolationswiderstand, Schutzleiterverbindungen, Messung Schleifenimpedanz) alle 6 Monate (Elektrofachkraft).
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
14. 2
	Gefährdungen durch Brände und deren Auswirkungen
	☐	     
	Bei der Verlegung der Zuleitungen werden Brand- oder Rauchabschlüsse nicht unwirksam gemacht.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Baustromverteiler werden nicht in Flucht- und Rettungswegen aufgestellt.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
14. 2
	Sturz
	☐	     
	Zuleitungen sind so verlegt, dass sie keine Stolperstellen darstellen, z. B, hochhängen, Verlegung in Kabelbrücken.
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Weiteres

	
	
	☐	     
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	☐	     
	
	☐	☐	     
	     
	     
	☐	



	
ALLGEMEINE HINWEISE UND BEMERKUNGEN

Zur Vermeidung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten sowie berufsbedingter Erkrankungen ist es erforderlich, die mit beruflichen und studentischen Tätigkeiten verbundenen Gefährdungen zu beurteilen sowie geeignete Schutzmaßnahmen zu ermitteln und zu treffen. Die sog. Gefährdungsbeurteilung (GB) ist gem. Arbeitsschutzgesetz zu dokumentieren. 
Diese Vorlage ist eine Arbeitshilfe zur Erstellung der Beurteilung. Die vorliegende Tabellenform ist ein bewährtes Instrument, die Ausgestaltung einer Gefährdungsbeurteilung ist aber frei wählbar. Sie können entscheiden, ob Sie diese Vorlage nutzen oder aber eine Ihren Belangen angepasste Form wählen. Eine vorgefertigte Prüfliste kann viele aber nicht sämtliche Tätigkeitsaspekte abdecken. Aus diesem Grund haben Sie in dieser frei formatierbaren Tabelle die Möglichkeit der Bearbeitung: Sie können weitere von Ihnen erkannte Gefährdungen und Belastungen aufnehmen, diese bewerten und Schutzmaßnahmen festlegen aber auch Unzutreffendes löschen. Es ist es sinnvoll, gleiche Tätigkeiten oder Arbeitsbereiche mit vergleichbaren Gefährdungen in einer Gefährdungsbeurteilung zusammenzufassen. 
Für eine umfassende Gefährdungsermittlung und -bewertung sowie zur Festlegung wirksamer und akzeptierter Maßnahmen ist es sinnvoll, die Beurteilung gemeinsam mit den betroffenen Beschäftigten durchzuführen. 
Viele nützliche Hinweise auf Gefährdungen und Schutzmaßnahmen finden Sie auch in Handbüchern und Bedienungsanleitungen zu technischen Geräten oder in den von Lieferanten mitgelieferten Sicherheitsdatenblättern sowie unter https://www.umwelt-online.de/.
 
· Die Spalte „GEFÄHRDUNG/BELASTUNG“ benennt Themenfelder, von denen Gefährdungen oder Belastungen ausgehen können.
· In der Spalte „vorhanden“ kann dokumentiert werden, ob die Gefährdung/Belastung bei der konkret beurteilten Tätigkeit/dem beurteilten Arbeitsverfahren vorhanden ist.
· Die Spalte „Risiko“ dient der Risikoeinschätzung der Gefährdung/Belastung: gering, mittel, hoch. Je höher die Eintrittswahrscheinlichkeit und größer das mögliche Schadensausmaß, desto größer das Risiko. Ein hohes Risiko erfordert bauliche oder technische Maßnahmen mit hoher Schutzwirkung. Defizite bei hohem Risiko erfordern unverzügliches Handeln. Sind Eintrittswahrscheinlichkeit und mögliches Schadensausmaß gering, reichen auch organisatorische oder personenbezogene Maßnahmen aus.
· [bookmark: _GoBack]Unter „Mögliche Schutzmaßnahmen/Schutzziele“ sind geeignete Vorkehrungen genannt, die getroffen werden könnten. Ist die genannte Schutzmaßnahme im konkreten Fall umgesetzt bzw. das Schutzziel erreicht, kann dies in der folgenden Spalte „Maßnahme getroffen/Schutzziel erreicht“ dokumentiert werden. Kann ein Schutzziel mit der genannten Maßnahme nicht erreicht werden, ist dies in „Maßnahme nicht erforderlich“ zu notieren. Nicht genannte aber getroffene Maßnahmen sind ergänzend aufzunehmen.
· Nach der Bewertung der Gefährdung/Belastung können in der Spalte „Noch erforderliche (Teil-)maßnahmen“ die zum Schutz der Beschäftigten/Studierenden noch notwendigen Schutzmaßnahmen beschrieben werden. 
Wird die Durchführung der Maßnahme delegiert und terminiert, kann dies in den Spalten „Bearbeiter*in“ und „Termin“ notiert werden. 
·  In der Spalte „MASSNAHME WIRKSAM/SCHUTZZIEL ERREICHT“ kann die Wirksamkeitsprüfung der getroffenen Schutzmaßnahme dokumentiert werden.
 

  
Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf können Sie sich gern an den Bereich Arbeitsschutz (arbeitssicherheit@leuphana.de) wenden.
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